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Pensionskasse der FLH, Zürich

Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) vom 23. Oktober
2012ST.6088 /AB

Aufhebung, Streichung im Register für die berufliche
Vorsorge, Genehmigung Schlussbericht

Hiermit möchten wir sämtliche Destinatäre informieren, dass das BVS mittels obiger
Verfügung folgendes genehmigt hat:

- Übernahme sämtlicher Rechten und Pflichten durch die Helvetia Sammelstiftung für
Personalvorsorge, in Basel und die Helvetia Sammelstiftung für die betriebliche
Personalvorsorge, im Fürstentum Liechtenstein, Vaduz

- Aufhebung der Pensionskasse der FLH
- Streichung der Pensionskasse der FLH, in Zürich, Ordnungsnummer ZH.1317, mit

Wirkung ab
1. Januar 2012 im kantonalen Register für die berufliche Vorsorge

- Genehmigung des Schlussberichts vom 19. Oktober 2012 gemäss Art. 4 BVV

Gegen diese Verfügung kann innert Frist von 30Tagen, von der Mitteilung an gerechnet,
Beschwerde (im Doppel) beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen,
erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag, dessen Begründung
mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines
Vertreters enthalten; der angefochtene Entscheid und die angerufenen Beweismittel
sind soweit möglich beizulegen. Nach Eintritt der Rechtskraft dieser Verfügung wird das
Handelsregisteramt eingeladen, die Stiftung im Register zu löschen.
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